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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.2018

Norm

VersVG §3 Abs2

VersVG §3 Abs3

Rechtssatz

Der Versicherer hat nach Treu und Glauben bei bekannt unklarer Rechtslage seiner Nebenleistungsp icht nach § 3

VersVG jedenfalls so lange nachzukommen, bis Klarheit durch Gesetz und/oder Judikatur gescha en wird. Er muss es

dem Versicherungsnehmer ermöglichen, seine Rechtsposition zu wahren, wofür die Kenntnis der in § 3 VersVG

genannten Urkunden Voraussetzung sein kann.
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